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Hauptproblcme der ungarischen Vcrwaltun95rationalisier‘un9.
Von Dr. Zoltän von Magyary, o. 6. Professor an der Universität Budapest.

I.
Die öffentliche Verwaltung vieler Länder ist heute

Gegenstand einer ungewöhnlich tiefgehenden Re-
organisation. Die Ursachen dieser Reformtätigkeit
lassen sich in zwei Gruppen scheiden: in akzidentale
und in zwangsläufige.

Zu den akzidentalen Ursachen gehören in erster
Linie die großen politischen Umwälzungen der
Nachkriegszeit. Es sind in Europa eine Reihe neuer
Staaten ents tanden:  wie  Polen, Lettland, Livland,
Estland, Finnland und die Tschechoslowakei, die
ihren gesamten Verwaltungsapparat  neu  zu errich—
ten und mit ganz oder überwiegend neuem Personal
zu arbeiten hatten. Andere Staaten haben einen pro-
zentual sehr großen Zuwachs an Territorium erfah—
ren, w ie  Südslavien, Rumänien und Griechenland,
die nun im ‚wesentlichen mit denselben Problemen
der  sprunghaften,  extensiven Entwicklung de r  öffent-
lichen Verwaltung bef'aßt sind. Wieder andere und
darunter sehr maßgebende Großmächte: wie Ruß-
land, Italien und, Deutschland, aber  auch die Türkei
und Spanien, haben tiefgehende Revolutionen durch-
gemacht  und  ihren Verwaltungsapparat  aus  diesem
Grunde erneuert und umgebaut. Die übrigen Staa—
t en  aber ,  die  in die angeführten Gruppen  nicht ein-
gereiht  werden können, sind wie  die obigen durch
die Wirtschaftskrise gezwungen,  ihre Verwaltungs-
einrichtungen einer umfassenden Revision zu unter-
ziehen. Unter diesen Staaten nimmt Ungarn eine
Sonderstellung ein, indem es  durch den  Friedens-
ver t rag von Trianon 67,3 0/0 seiner Fläche und  58,4 %
seiner Bevölkerung e ingebüßt  hat, dadurch also in
die umgekehrte  Lage wie  die sprunghaft  vergrößer-
ten Staaten geraten is t :  es hatte die Einrichtungen
eines mittelgroßen Einheitsstaates auf- den Maßstab
eines Drittels einzuschränken. Dadurch ergibt  sich
ein eigenartiges Beispiel für die Intensivierung de
öffentlichen Verwaltung eines Landes.  -

Der zwangsläufige Grund der allgemeinen Reform-
tätigke_it auf dem. Gebiete der öffentlichen Verwal-
tung besteht in der Tatsache, daß die öffentliche
Verwaltung in unserer  Zeit  eine neue, höhere ent-
wicklungsgeschichtliche Phase erreicht hat .

Die letzten 50—60 Jahre, aber ganz besonders das
20. Jahrhundert haben ein Anwachsen der Verwal-
tungsaufgaben und der Verwaltungstätigkeit gezei-
tigt, w ie  es  einzig da.-steht und mit  keiner früheren

Periode zu vergleichen ist. Das Wachstum der un-
garischen Verwaltung seit  1900 beträgt relativ, das
heißt auf die Verstümmelung des Landes umgerech-
ne t :  2500/o. Ähnliche Verhältnisse lassen sich auch
in vielen anderen Staaten feststellen. Diese Entwick-
lung bedeutet aber nicht nur ein quantitatives Wachs—
tum, sondern hat auch in qualitativer Beziehung neue
Probleme aufgeworfen. Die  zwei  wichtigsten neuen
Anforderungen scheinen die folgenden zu sein:
Einesteils hat die Zunahme der Verwaltungstätigkeit
deren Kosten derart vermehrt, daß das Steigen der
öffentlichen Lasten die Kritik der öffentlichen Mei-
nung wesentlich verschärfte und die öffentliche Ver-
waltung somit vor die Aufgabe stellte, die Notwen-
digkeit und die Art ihrer Organisation sowie die
Wirtschaftlichkeit und den Ertrag ihrer Tätigkeit
rechtfertigen zu müssen. Anderseits hat das An-
wachsen der Dimensionen des Verwaltungsapparates
und die Vermehrung der spezielle Fachkenntnisse
erfordernden Aufgaben die Übersicht des Verwal-
tungsgroßbetriebes und die Anforderungen an" des—
sen Führung in hohem Grade erschwert. Diese
neuen Anforderungen können mit den alten Metho-
den und Lösungen der Verwaltungspraxis nicht mehr
erfüllt werden.  Die  große  Leistung des  1'9.Jahrhun-
derts auf dem Gebiete der öffentlichen Verwaltung
war die Verwirklichung des Rechtsstaates, das heißt
die Bindung de r  Verwaltung an  das Gesetz.  Das
Problem des 20. Jahrhunderts scheint unter weiterer
Erhaltung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung deren
gleiche Vervollk0mmnung in verwaltungstechnischer
Hinsicht, durch Einführung der Prinzipien der wis-
senschaftlichen Betriebsführung in die öffentliche
Verwaltung zu  sein. Das bedeutet  mit anderen Wor-
ten die Kombination der Gesicht5punkte der Rechts-
wissenschaft und der früheren „Verwaltungslehre“.
Man muß  sich vor  Augen halten, daß  die  Verwal-
tungslehre im Sinne von Lorenz  von  S t e in  nicht
in der Lage ist, auch auf solche Probleme einzugehen,
die 30 Jah re  vorher noch nicht bekannt  gewesen.
Sie muß deshalb weiterentwickelt werden. Die Lehre
von der  wissenschaftlichen Betriebsführung (5 Ci e n -
t i f i c  managemen t )  kann als eine solche noch
nicht abgeschlossene Weiterentwicklung betrachtet
werden. Die Aufgaben, die die neue Phase der öffent-
lichen Verwaltung de r  Wissenschaft stellt, liegen
also nicht nur auf dem Gebiete des Verwaltungs-
rechts, sondern auch dem der Verwaltungslehre.
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II.

Die Reformtätigkeit, die in der ungarischen Ver-
waltung im Zuge ist, bewegt sich in zwei Richtun-
gen. Sie hatte zuerst die Folgen des Krieges und
der Bestimmungen des Trianonvertrages zu besei-
tigen, was  dringend in kurzer Zei t  zu geschehen
hatte, zweitens hatte sie die Organisation, das Be-
amtenpersonal und die Geschäftsführung mit den
Forderungen der unbewußt erreichten, nunmehr aber
klar erkannten höheren Entwicklungsphase der Ver-
waltung in Einklang zu bringen. in dieser Arbeit
wirkten sich die Folgen der Verstümmelung des
Landes aus, die darin bestanden, daß eine an  Er-
fahrung und guten Traditionen reiche Bürokratie aus
den  abgetrennten Gebieten vertrieben wurde und
sich in dem nunmehr verkleinerten Lande zusammen—
fand, wo nach einer wiederholten strengen Selektion
ein ausgewähltes Personal im aktiven Dienst zurück-
gehalten wurde,  das  seine durch Einschniirung sei—
nes Tätigkeitsbereiches frei gewordene Energie der
intensiveren Bearbeitung des  verbliebenen Gebietes
zuwenden konnte. Somit erklärt es sich, daß Ungarn
sich mit besonderer Zielbewußtheit der Erneuerung
seiner öffentlichen Verwaltung widmete und be—
strebt ist, nicht nur neue praktische nationale LÖ-
sungen zu finden, sondern auch zur wissenschaftli-
chen Erfassung der Probleme, die mit der Entste-
hung des Verwaltungsgroßhetriebes verwachsen sind,
beizutragen.

Die Hauptprobleme der ungarischen Verwal—
tungsratioualisierung sind folgende:

1. Die territoriale Gliederung der Verwaltungs—
organe ist  unübersichtlich und unzweckmäßig. Die
Grundlage bilden die historisch gewordenen Komi-
tate (vor Trianon 63, nach Trianon 25), deren Ent—
stehung auf das 13. Jahrhundert zurückgeht. Diese
genießen eine altehrwürdige Autonomie und waren
bis 1848 Hauptträger der öffentlichen Verwaltung.
Seit 1848 aber sind viele Verwaltungsaufgaben neu—
errichteten Staatsorganen oder verstaatlichten frü-
heren autonomen Organen übergeben worden. So
entstand eine Fülle von staatlichen Fachorganen
(Dekonzentration), deren Gebietseinteilung von der
der Komitate und häufig auch untereinander ab-
weicht.

2. Ein einheitlicher Organisationsgedanke wurde
in de r  Entwicklung unserer Verwaltung sei t  1867
nicht zur Gel tung gebracht.  Allerdings is t  die  auto-
nome Verwaltung (Komitate, Gemeinden, Körper—
schaften des öffentlichen Rechts) in die Staatsver-
waltung eingebaut, die Verstaatlichung einzelner
Verwaltungszweige oder  -aufgaben ist  aber häufig
nach engeren Ressortsgesichtspunkten erfolgt. Die
Verteilung de r  Aufgaben zwischen Zentralisation
und  Dezentralisation ergibt also ein unbefriedigen-
des Bild.

3. Die Masse der auf die Verwaltung bezüglichen
Rechtsnormen ist kaum zu überblicken und infolge
der häufigen Änderung und der in technischer Hin-
sicht nicht immer einwandfreien Kodifikation schwer
anwendbar .  Die Rechtsnormen (selbst die Gesetze)
veralten in verhältnismäßig kurzer Zeit; von den
während der Jahre 1867—1930 publizierten Gesetzen
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administrativen lnha'ltes befinden sich heute nicht
mehr als 20% in Geltung, hievon s tammt aber  un-
gefähr die Hälfte aus der Zeit nach dem Jahre 1918.
Daher  ist  die  Neuordnung de r  geltenden Rechts-
quellen ein-e dringende Forderung jeder Verwal-
tungsreform.

4. Die Ausgestaltung des Verwaltungsrechts und
die Erweiterung der Kompetenzen der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit, die in Ungarn noch durch taxative
Aufzählung beschränkt ist, Weist Unebenheiten je
nach de r  Auffassung und den Traditionen der  ein-
zelnen Ministerien auf.

5. Die Technik der Verwaltung, ihre Wirtschaft-
lichkeit und  Wirksamkeit steht  bei den  verschiedenen
Verwaltungseinheiten auf verschiedener Höhe der
Entwicklung. Es bestehen gute und schlechte Lö-
sungen und viele Zwischenstufen nebeneinander,
ohne  daß  eine wissenschaftliche Kritik ihren Ver-
gleich und ihre objektive Wertbestimmung sichern
würde.  Die Auswahl und Verwendung des  e inen
b e s t en  Weges ,  d ie  den Grundgedanken de r  wis-
senschaftlichen Betriebsführung bildet, ist  dem ein—
seitig juristisch eingestellten Verwaltungspersonal
nicht geläufig.

6. Die Selektion sowie die praktische Ausbildung
der  Beamten im höheren Verwaltungsdienst ent—
spricht nicht gleichmäßigen Anforderungen. Die Re-
ferendarprüfung, die in einzelnen Minis ter ienschon
seit vielen Jahrzehnten eingebürgert war, is t  erst im
Jahre  1933 allgemein eingeführt werden.

Ziel und Aufgabe der Verwaltungsrationalisierung
muß se in :  die Abstellung aller dieser Ungleich-
mäßigkeiten und, durch Ausschaltung der minder-
wertigeren Lösungen, die Standardisierung de r  Lei—
stungen de r  öffentlichen Verwaltung auf dem Ni—
veau der „einen besten Lösung“. Das ist der Weg,
der  dazu führt, daß  d ie  Verwaltung ihre  Kosten und
Leistungen immer rechtfertigen kann. Es ist aber
offenbar, daß die beanstandeten Mängel nicht den
persönlichen Qualitäten der  Beamten zuzuschreiben,
sondern organisatorischen Ursprungs sind. in der
amerikanischen Literatur wird zwischen ind iv i -
dua l  e f f i c i ency  und ope ra t i ng  e f f i c i ency l )
ein Unterschied gemacht.  Es wird damit zum Aus-
druck gebracht, daß der Grad der Wirksamkeit eines
Beamten nicht nur  von seinen eigenen Eigenschaften
und seiner Tätigkeit abhängt, sondern wesentlich
auch von der  Arbeit  de r  anderen, darunter seiner
Vorgesetzten und der  Organisation de r  betreffenden
Verwaltungseinheit mitbestimmt wird. Die Haupt-
probleme der  Verwaltungsrationalisierung in Ungarn
liegen also auf dem Gebiete der op  e r a t i ng
e f f i c i ency .  Und  es  ist unschwer in de r  For-
schung nach den Ursachen die Urquelle dieses Um-
standes darin zu entdecken, daß  d ie  Einheitlichkeit
der Organisation und Führung des ungarischen Ver-
waltungsapparates durch das kollegiale System des
parlamentarischen Ministeriums, wie es in Ungarn
im Jahre 1848 eingeführt wurde, nicht gesichert zu
sein scheint. Die Beispiele für die Mängel der Ver-
waltungsorganisation und der ope ra t i ng  e f f i -

1 Herman Feldman: A Personal Program for the Federal
Civil Service. 7lst Congreß, 3d. Session. House Document
No. 773. U .S .Gov .  Printing Office. Washington 1931. 161.1.
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c i ency  lassen sich überwiegend auf dem Gebiete
derjenigen Probleme finden, die nicht nur ein Res-
sort, sondern mehrere Ministerien, oder den Ver—
waltungsapparat als Ganzes betreffen. Das Mini-
ster ium war  in se iner  bisherigen Gestal t  neben de r
politischen auch zur administrativen Führung solange
geeignet, bis um die Jahrhundertwende in allen fort-
schrittlichen Ländern das  rapide Wachstum des  Ver-
waltungsapparates eingesetzt hat. Der heutige Ver-
waltungsgroßbetrieb bedarf aber einer sachkundigen
Führung. Diese Führung hat das persönliche allein-
verantwortliche Wirken einer Person zur Voraus-
setzung, der niemand anderer als der Ministerprä—
sident sein kann. In der Ausübung dieses Amtes be-
darf er aber eines in der Organisation und Lei-
tung sowie Kontrolle der Wirksamkeit fachmännisch
gebildeten Stabes. Diese Entwicklung bedeutet mit
anderen Worten, daß die Verwaltungsgebundenheit

der Regierung sehr gewachsen ist. Durch diesen
Machtzuwachs wird  aber  die verfassungsrechtliche
Stellung des Ministerpräsidenten stark beeinflußt.
Er kann nicht mehr p r imus  i n t e r  pa re s  blei-
ben, sondern muß zum hierarchischen Chef der Mi-
nister und des ganzen Verwaltungsapparates werden.
Diese Lösung ist nicht unvereinbar mit dem par-
lamentarischen System, sollte s ie  es aber sein,  so
müßte sich auch dann eine betriebstechnisch voll-
kommenere Lösung der Leitung des Verwaltungs-
großbetriebs in der  nächsten Zukunft auch in den
parlamentarisch regierten Ländern durchsetzen. Das
ist die Hauptforderung der Verwaltung auf ihrer
neuen Entwicklungsstufe. Das ist auch das verfas-
sungsrechtliche Grundproblem der ungarischen Ver-
waltungsrationalisierung. Diese Entwicklung bedeu-
tet abe r  zugleich das  Durchdringen des  Führerprin-
zips in verschiedenen verfassungsrechtlichenSystemen.


